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Schweinfurt, den 12.10.2017  
  

Notdienste 
 
Stadt und Landkreis Schweinfurt
 
Notruf:     
Feuerwehr:    
 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:          
 
Zahnärzte: 
 
10:00 bis 12:00 und 18:00 bis 19:00 Uhr A
wesenheit in der Praxis. In der übrigen Zeit 
besteht Rufbereitschaft. Aktuell im Internet 
unter: notdienst-zahn.de 
 
Apotheken – Notdienst 
Von 08:00 – 08:00 Uhr 
 
Aktuell im Internet: www.apotheken.de oder 
www.aponet.de 
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10:00 bis 12:00 und 18:00 bis 19:00 Uhr An-
wesenheit in der Praxis. In der übrigen Zeit 

Aktuell im Internet 

www.apotheken.de oder 

Amtliche Bekanntmachungen Teil I
 
Folgende Anlagen sind
Amtsblattes: 
 
Anlage 1: Bekanntmachung des endgültigen
Wahlergebnisses zur Bundestagswahl am 
24. September 2017 im Wahlkreis 250
Schweinfurt 
 
Anlage 2: Haushaltssatzung des Zweck
verbandes zur Wasserversorgung „Stadt
lauringer Gruppe“, Landkreis Schweinfurt , 
für das Haushaltsjahr 2017
 
Anlage 3: Vollzug der Abfallgesetze und der
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises
Schweinfurt; Änderung des Hausmüllabfuhr
planes  
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Amtliche Bekanntmachungen Teil I 

sind Bestandteil dieses 

Bekanntmachung des endgültigen 
Wahlergebnisses zur Bundestagswahl am  
24. September 2017 im Wahlkreis 250 

Haushaltssatzung des Zweck- 
verbandes zur Wasserversorgung „Stadt- 
lauringer Gruppe“, Landkreis Schweinfurt ,  
für das Haushaltsjahr 2017 

Vollzug der Abfallgesetze und der 
Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises 

Änderung des Hausmüllabfuhr-



Anlage 1 zum Amtsblatt Nr. 17 vom 12.10.2017 

Bekanntmachung 
des endgültigen Wahlergebnisses 

zur Bundestagswahl am 24.September 2017 
 im Wahlkreis 250 Schweinfurt 

 
Der Kreiswahlleiter macht bekannt, dass der Kreiswahlausschuss des Wahlkreises 250 Schweinfurt in 
öffentlicher Sitzung am 26.09.2017 folgendes endgültiges Wahlergebnis festgestellt hat: 
 
Wahlberechtigte: 199.041 
Wähler/innen: 156.159 
ungültige Erststimmen: 1.890 
gültige Erststimmen: 154.269 
ungültige Zweitstimmen: 1.218 
gültige Zweitstimmen: 154.941 
 
 
Von den gültigen Erststimmen (Wahlkreisbewerber) entfallen auf:    

Nr.  Bewerber/in Name der Partei / Kennwort Stimmen 

1.  Dr. Weisgerber, Anja CSU 73.901 
2.  Hümpfer, Markus SPD 26.346 
3.  Pfeuffer, Barbara GRÜNE 11.466 
4.  Sulzbacher, Andreas FDP 9.506 
5.  Klingen, Christian Herbert AfD 17.198 
6.  Ernst, Klaus Friedrich DIE LINKE 12.091 
9.  Hildner, Karolin ÖDP 1.973 
10.  Herbert, Michael BP 1.525 
13.  Setter, Manfred Johannes MLPD 263 
 
Von den gültigen Zweitstimmen (Landesliste) entfallen auf 

Nr.  Name der Partei Stimmen 

1.  Christlich-Soziale Union Bayern e.V. (CSU) 63.674 
2.  Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 26.163 
3.  BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 11.717 
4.  Freie Demokratische Partei (FDP) 13.789 
5.  Alternative für Deutschland (AfD) 18.905 
6.  DIE LINKE (DIE LINKE) 10.422 
7.  FREIE WÄHLER Bayern (FREIE WÄHLER) 3.684 
8.  Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) 540 
9.  Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) 889 
10.  Bayernpartei (BP) 654 
11.  Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) 566 
12.  PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) 1.532 
13.  Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 125 
14.  Bürgerrechtsbewegung Solidarität (BüSo) 20 
15.  Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei (BGE) 163 
16.  DEMOKRATIE IN BEWEGUNG (DiB) 165 
17.  Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 17 
18.  Deutsche Mitte - Politik geht anders... (DM) 407 

19.  
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und 
basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) 

1.002 

20.  Partei für Gesundheitsforschung (Gesundheitsforschung) 236 
21.  V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³) 271 



Der Kreiswahlausschuss hat weiter festgestellt, dass die Bewerberin  Dr. Weisgerber, Anja (CSU) die 
meisten Stimmen erhalten hat und damit im Wahlkreis 250 Schweinfurt gewählt ist. 
 
 
 Schweinfurt, 29.09.2017                                                                                  Jan von Lackum 
        
     Kreiswahlleiter 



Anlage 2 zum Amtsblatt Nr. 17 vom 12.10.2017 
 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung  
„Stadtlauringer Gruppe“, Landkreis Schweinfurt, für das 

 

Haushaltsjahr 2017 
 
 

I. 
 
 
 
Aufgrund der Art. 40 ff. des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20.06.1994 in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung - Stadtlauringer Gruppe - 
folgende 
 

H A U S H A L T S S A T Z U N G :  
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt. Er 
schließt ab  
 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.031.500,00 € 
 
und  
 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.153.550,00 €. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahmen im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung der 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt erforderlich sind, wird auf 
610.700,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden im Vermögenshaushalt nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2017 in Kraft. 
 
Stadtlauringen, den 26.09.2017 
 
 
 
Heckenlauer  
1. Vorsitzender 



 
 

II. 
 

Die von der Verbandsversammlung am 22.06.2017 erlassene Haushaltssatzung für das Jahr  

2017 hat das Landratsamt Schweinfurt mit Schreiben vom 03.07.2017 im Hinblick auf den 

Gesamtbetrag der Kreditaufnahme rechtsaufsichtlich genehmigt.  

  

Vom dritten Werktage an nach dieser Bekanntmachung liegt der Haushaltsplan eine Woche 

lang im Rathaus Stadtlauringen, Marktplatz 1, 97488 Stadtlauringen, innerhalb der 

allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich auf. Im Übrigen kann die Haushaltssatzung samt 

Anlagen während der Dauer ihrer Gültigkeit jederzeit an gleicher Stelle eingesehen werden. 

 
Schweinfurt, 06.10.2017 
Landratsamt Schweinfurt 
 
gez 
 
Pleyer 
 
 



Anlage 3 zum Amtsblatt Nr. 17 vom 12.10.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
Vollzug der Abfallgesetze und der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises 
Schweinfurt; Änderung des Hausmüllabfuhrplanes;
 
 
Aufgrund der bevorstehenden Feiertage (Reformationstag am 31.10.2017 und 
am 01.11.2017) ändert sich die Müllabfuhr wie folgt (
Abfuhrkalenders!): 

 
 
normaler Abfuhrtag: 
  
Montag 
Dienstag 

30.10.2017 
31.10.2017 

Mittwoch  
Donnerstag 
Freitag  

01.11.2017 
02.11.2017 
03.11.2017 

 
Schweinfurt, 12.10.2017  
Landratsamt Schweinfurt  

Florian T ö p p e r 
Landrat 

Anlage 3 zum Amtsblatt Nr. 17 vom 12.10.2017 

Vollzug der Abfallgesetze und der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises 
Änderung des Hausmüllabfuhrplanes; 

Aufgrund der bevorstehenden Feiertage (Reformationstag am 31.10.2017 und 
am 01.11.2017) ändert sich die Müllabfuhr wie folgt (keine Änderung des bestehenden 

 
geänderter Abfuhrtag: 
  
Samstag 
Montag 

28.10.2017 (vorgefahren)
30.10.2017 (vorgefahren)

Donnerstag 
Freitag 
Samstag 

02.11.2017 
03.11.2017 
04.11.2017 

 

Vollzug der Abfallgesetze und der Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises 

Aufgrund der bevorstehenden Feiertage (Reformationstag am 31.10.2017 und Allerheiligen 
keine Änderung des bestehenden 

28.10.2017 (vorgefahren) 
(vorgefahren) 


